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 Begründung zum Antrag der FDP- Fraktion auf Einrichtung einer Umweltzone, um die Luftqualität gemäß der EU-Leitlinie zu erfüllen.
Zu Beginn meiner Antragsbegründung möchte ich Ihnen einige grundsätzliche Erläuterungen  über  Inhalt, Zweck und Ziel der Errichtung einer Umweltzone geben, um auch der Notwendigkeit derartiger Entscheidungen Nachdruck zu verleihen.

Schon seit Jahren wird von Umweltforschungsinstituten und auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO vor den schweren gesundheitlichen Gefahren der Belastung durch Feinstaub gewarnt. So ist bekannt, dass als Folge dieser Luftverschmutzung verstärkt Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen auftreten. Bei Kindern kommt noch ein höheres Risiko von Mittelohrentzündungen hinzu.
Dabei verursacht Feinstaub schon ab einer Konzentration von 10 µg/ m3  Luft schwere gesundheitliche Schäden.
Diesen Untersuchungen Rechnung tragend, wurde seit dem 01. Januar 2005 in den Ländern der EU Grenzwerte für Feinstaub in der Atemluft festgelegt, die allerdings höher als 10 µg sind.
Diese Grenzwerte wurden in zwei Stufen nach Zeitpunkten festgelegt, bis zu dem der entsprechende Grenzwert zu erreichen ist:

Stufe 1 gilt zum 01. Januar 2005: 

Der 24 – Stundengrenzwert liegt bei 50 µg/ m3 Luft und darf nicht öfter als 35-mal im Jahr überschritten werden. Der Jahreswert liegt bei 40 µg/ m3 Luft.
Stufe 2 gilt zum 01. Januar 2010:

Der 24 –Stundengrenzwert liegt bei 50 µg/ m3   Luft und darf nicht öfter als 7-mal im Jahr überschritten werden. Der Jahresgrenzwert liegt nun bei 20 µg/ m3 Luft.
Obwohl nun seit Jahren bekannt ist, dass diese Grenzwerte zur Feinstaubbelastung ab dem Jahr 2005 eingehalten werden müssen, gibt es leider noch in vielen Städten und Kommunen Deutschlands keine Maßnahmen zur Einhaltung dieser Grenzwerte.
Seit dem 01. März 2007 können Fahrverbote in Umweltzonen erlassen werden, um die Feinstaubbelastung entscheidend zu verringern. Einige Städte wie z.B. München, Berlin, Köln, Hannover, Stuttgart, Tübingen, Mannheim, Leonberg, Reutlingen,  oder Ludwigsburg gingen hierbei mit gutem Beispiel voran und richteten Umweltzonen in ihren Kernbereichen ein. Diese Umweltzonen müssen durch besondere Schilder gekennzeichnet sein. Ein Zusatzzeichen regelt hierbei, welche Fahrzeuge mit welchen Umweltplaketten  in die Umweltzone einfahren dürfen.
In Sachsen-Anhalt ist man mit der Einrichtung solcher Umweltzonen noch nicht so weit. Während man sich noch in Magdeburg und Halle streitet, wann dort die Umweltzonen eingerichtet werden, hat Schönebeck hier eine Vorbildfunktion  zu übernehmen.

Nach Überzeugung unserer Fraktion ist die Einrichtung einer solchen Umweltzone wie folgt umzusetzen: 
1.
Schaffung eines politischen Konsens zur Vorbereitung und Umsetzung des 

Themas zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Bürger und Gäste, beginnend mit dem Stadtteil Bad Salzelmen
2.
Der Kurort Bad Salzelmen mit der Tradition als ältestes Solbad Deutschlands 

erfordert geradezu Schritte zu umweltverbessernden Maßnahmen, d.h., u. a. Festlegung der Umweltzone zur nachhaltigen Sicherung des Heilbadstatus für den Stadtteil Bad Salzelmen. Auch gerade deshalb, weil wir als Kurort Indikationen bei Atemwegserkrankungen massiv anbieten.
3.
Erstellung eines Konzeptes zur Errichtung der Umweltzone durch die Stadtverwaltung bis zum 30.09.2010
4.
Für einen noch festzulegenden Zeitraum müssten natürlich Ausnahmeregelungen für diese Umweltzone gelten.

Dass das Thema Feinstaubbelastung real existiert, konnten wir aus einer  

Pressemitteilung der „Volksstimme“ vom 27. Januar 2010  entnehmen. In Halle und 

in Magdeburg wurde vom 01. Januar diesen Jahres der Tagesgrenzwert von 50 µg/ 
m3 Luft bereits an 12 Tagen übertroffen. Damit haben diese beiden Städte die EU-
Leitlinie bis zu diesem Tag schon 5-mal überschritten. Da die Städte Schönebeck 
und Magdeburg dicht beieinander liegen, kann man es sich bestimmt vorstellen, wie 

es mit diesen Grenzwerten auch in Schönebeck aussieht. Inzwischen erhöhten sich 
aber die Anzahl der Überschreitungen dieser Grenzwerte bis zum 31. Januar 2010

in Magdeburg (Messstelle Reuterallee) auf 17 Tage, in Bernburg auf 15 und in Halle  
noch auf 12 Tage.

Absolut negativer Spitzenreiter ist aber in Sachsen-Anhalt die Stadt Wittenberg, in der bis zu diesem Zeitpunkt sogar 24-mal die Grenzwerte überschritten wurden.
Glaubt man denn von der Verwaltung bzw. glauben wir alle hier  ernstlich, dass die Feinstaubbelastung um Schönebeck einen Bogen machen würde?  Die FDP-Fraktion will keine Panik machen, aber wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen –  nicht mehr aber auch nicht weniger. Eine sachliche und zielorientierte Diskussion hat noch keinem Thema geschadet.
In unserem Ort haben wir aber im Gegensatz zu anderen Städten, wie z.B. Bernburg, Halle oder Magdeburg noch eine besondere Verantwortung, um unserem Kurstandort mit Heilbadstatus weiterhin gerecht zu werden. Gerade für Kurorte gelten nun einmal besondere Qualitätsstandards.
Aus der Volksstimme vom 02.02.2010 konnten wir vom OB Herrn Haase zur Notwendigkeit einer Umweltzone in Bad Salzelmen erfahren. Ich zitiere:
„Das ist überhaupt nicht notwendig. Die Luftqualität gerade in Bad Salzelmen sei besser als für die Einrichtung einer Umweltzone Voraussetzung sei. Im Gegenteil, man gebe möglicherweise sogar ein negatives Signal und schade dem Image des Kurstandortes. "
Ähnliches konnten wir Stadträte auch aus der Niederschrift des Wirtschaftsausschusses vom 18. Januar 2010 erstaunt entnehmen, dass in Bad Salzelmen eine bessere Luftqualität bestehen würde, als es vorgeschrieben wäre. Eine Nachfrage ergab aber, dass der gemessene Jahreswert aus dem Jahre 2005 stammt – also einem 5 Jahre alten Wert!
Aussagen, wie z.B. „eine Umweltzone brauchen wir erst, wenn die Grenzwerte deutlich überschritten werden“, sind aus unserer Sicht kontraproduktiv. Umweltzonen benötigen auch nicht zu ihrer Einrichtung die gnädige Erlaubnis der Landesregierung, wie in einem anderen Ausschuss bemerkt. 
Dies ist allein unsere Entscheidung!    

Unseren Einwohnern, Kurgästen und Tagestouristen muss durch eine Umweltzone auch nach außen vermittelt werden, dass hier etwas aktiv und vorausschauend für die Umwelt und damit für die Gesundheit und somit für uns alle getan wird.   
Deshalb stellt die FDP-Fraktion folgenden Antrag:       
Der Stadtrat beschließt, in Schönebeck (Elbe) eine Umweltzone einzurichten, um die Luftqualität gemäß der aktuellen EU-Leitlinie zu erfüllen.
Quellen:

· www.upi-institut.de/feinstaub.htm
· www.umwelt-plakette.de/feinstaubplakette%20umweltplakette.php
· www.umwelt-plakette.de/umweltzone%20hannover.php
· www.umweltbundesamt.de    siehe Luft und Luftreinhaltung

